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über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassen 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2016) 6517) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den 
Führerschein (1), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß der Richtlinie 2006/126/EG sollten alle von den Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheine gegenseitig 
anerkannt werden. Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung sollte auch für Führerscheine gelten, die vor 
dem Zeitpunkt der Anwendung dieses Grundsatzes ausgestellt wurden. 

(2)  Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Führerscheinen umfasst die volle Anerkennung aller einem 
Führerscheininhaber im Einklang mit den zum Zeitpunkt der Erteilung geltenden einzelstaatlichen Bestimmungen 
erteilten Fahrerlaubnisse. 

(3)  Gemäß der Richtlinie 2006/126/EG müssen die Mitgliedstaaten Äquivalenzen zwischen den vor dem Zeitpunkt 
der Umsetzung der Richtlinie ausgestellten Führerscheinklassen und den Führerscheinklassen im Sinne des 
Artikels 4 der Richtlinie festlegen. Die Kommission sollte diesen Äquivalenzen rechtsverbindlich zugestimmt 
haben. 

(4)  Seit der Annahme des Beschlusses 2014/209/EU der Kommission (2) haben Deutschland, Frankreich, Kroatien 
und die Niederlande Berichtigungen der Äquivalenztabellen im Anhang des Beschlusses notifiziert. Die 
Kommission hat diese Berichtigungen geprüft und kann ihnen zustimmen. Die Äquivalenztabellen sollten daher 
entsprechend geändert werden. 

(5)  Der Beschluss 2014/209/EU sollte aufgehoben werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Dieser Beschluss gilt für alle von den Mitgliedstaaten ausgestellten im Umlauf befindlichen gültigen Führerscheine. 

Artikel 2 

Die Kommission stimmt den im Anhang dieses Beschlusses aufgeführten Tabellen der Äquivalenzen zwischen den 
Klassen von Führerscheinen, die von den Mitgliedstaaten vor der Umsetzung der Richtlinie 2006/126/EG ausgestellt 
wurden, und den harmonisierten Führerscheinklassen gemäß Artikel 4 dieser Richtlinie zu. 
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